
 

 

 

Eislauf-/ und Hallenordnung 
• Die Eintrittspreise für die öffentlichen Laufzeiten sowie der Zeitplan sind am Eingang der Anlage ersichtlich. Das 

Betreten ist nur nach vorheriger Lösung einer Eintrittskarte gestattet. Die Eintrittskarte berechtigt nur zur einmaligen 
Benutzung während einer der Laufzeiten und verliert mit deren Beendigung ihre Gültigkeit. Die Eintrittskarten für die 
öffentlichen Eislaufzeiten berechtigen nicht zum Besuch von Veranstaltungen. Durch die Bezahlung einer Eintrittskarte 
unterwirft sich jeder Besucher der Bestimmungen der Eislaufordnung.  
 

• Die Eislaufzeiten sind aus dem Zeitplan ersichtlich. Bei Veranstaltungen entfallen die betreffenden Eislaufzeiten. Die 
dauernde oder vorübergehende Schließung der Anlage sowie eine Änderung der Laufzeiten werden rechtzeitig am 
Eingang und auf der Homepage angekündigt. Bei dauernden, vorübergehenden, kurzfristigen Schließungen sowie 
Durchführung von Veranstaltungen ist jeglicher Schadenersatz mittel- und unmittelbarer Art ausgeschlossen.  
 

• Jeder Eisläufer hat sich so zu verhalten, dass er andere nicht gefährdet oder belästigt. 
 

• Zur Verhütung von Unfällen ist nicht gestattet: 
 

 1. Schnelllaufen, Kettenlaufen und Fangenspielen  
 2. Betreten der Eisfläche ohne Schlittschuhe  
 3. Rauchen in der gesamten Anlage  
 4. Benutzung von Renn-/Eisschnelllaufschlittschuhen während der öffentl. Eislaufzeit  
 5. Laufen gegen die allgemeine Laufrichtung  
 6. Werfen von Schneebällen  
 7. Wegwerfen von Papier und anderen Gegenständen  
 8. Mitnehmen von Stöcken und anderen Gegenständen auf die Eisfläche  
 9. Auf der Bande sitzen oder das Übersteigen der Bande  
 10. Sprünge, Pirouetten während der öffentlichen Eislaufzeit  
 

• Der ICE DOME behält sich vor, die Eisfläche nach Bedarf zu verkleinern oder Teile der Eisfläche (z.B. für Kinder, 
Eisstockschießen und Kunstlauf) von der allgemeinen Lauffläche abzutrennen. Für diesen Fall ist eine Erstattung 
und/oder Minderung ausgeschlossen.  
 

• Während der öffentlichen Eislaufzeit herrscht Zwang zur Benutzung der Garderobenschränke. Kleidungsstücke und 
sonstige Gegenstände dürfen nur in den Garderobenschränken, nicht an anderen Stellen abgelegt werden. 
Garderobenschränke können nur für eine Laufzeit benutzt werden. Bei verspäteter Rückgabe des 
Garderobenschlüssels als auch bei Verlust kann die Hallenleitung Ersatz verlangen. Eine Haftung für 
abhandengekommene Gegenstände durch die Eishalle ist ausgeschlossen.  

 
• Die Benutzung aller Einrichtungen geschieht auf eigene Gefahr. Für Sach- und Körperschäden, die aus Anlass des 

Besuches dieser Anlage entstehen wird keinerlei Haftung übernommen.  
 

• Den Anweisungen des ICE DOME-Personals ist unbedingt Folge zu leisten. Bei wiederholten und/oder groben Verstößen 
gegen die Eislaufordnung erfolgt Verweisung ohne Rückerstattung des Eintrittsgeldes. Der ICE DOME kann ein 
dauerndes oder befristetes Betretungsverbot jederzeit aussprechen. Die Geltendmachung weiterer Ansprüche bleibt 
vorbehalten.  

 
• Der Betreiber hält sich das Recht vor, das gesamte ICE DOME Gelände oder Teilbereiche daraus durch ein Videosystem 

zu überwachen und aufzuzeichnen. 
 

• Beanstandungen nimmt das ICE DOME-Personal entgegen und schafft, soweit möglich, sofort Abhilfe. Weitergehende 
Wünsche, Anregungen sowie Beschwerden bitten wir uns mitzuteilen.  
 

 
Wir wünschen einen angenehmen Aufenthalt und viel Spaß. 

 
Ihr Team des ICE DOME Mainz! 

 


